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Gemeindeverwaltung 
H a u p t s t r a s s e  1 0 7  

P o s t f a c h  1 8  
4 4 1 7  Z i e f e n  
T e l e f o n  0 6 1  9 3 5  9 5  9 5  
F a x  0 6 1  9 3 5  9 5  9 6  
s e k r e t a r i a t @ z i e f e n . c h  
w w w . z i e f e n . c h  
 

Nützliche Telefonnummern 

Gemeindeverwalter 
Lars Silfverberg,  Tel. 061 935 95 92  

Finanzen 
Andrea Rubitschung, Tel. 061 935 95 91 

Einwohnerdienste 
Salome Alonso Tel. 061 935 95 90 

Verwaltungsangestellte 
Manuela Bühlmann Tel. 061 935 95 95 

 

Impressum 
Redaktionsschluss / Erscheinungsdatum 

22. Mai 2013, 12.00 Uhr / 31. Mai 2013 

E-Mail Adresse für  Inserate 

redaktion@ziefen.ch 
 

 sw farbig 
1 Seite  Fr. 120.00  Fr. 180.00 
1/2 Seite Fr. 60.00  Fr. 90.00 
1/4 Seite Fr. 30.00  Fr. 45.00 
 

Schalterstunden 
der Gemeinde Ziefen 

Montag - Freitag 09.00 - 11.30 Uhr 
Montagnachmittag 15.00 - 17.00 Uhr 
Mittwochnachmittag 15.00 - 18.00 Uhr 
 
Termine ausserhalb der Öffnungszeiten  
nach Vereinbarung 

 
Sprechstunde 
Nach telefonischer Vereinbarung  

mit Gemeindepräsidentin 
Christine Brander  Tel. 061 931 11 26 
 
 „Die Weisheit eines Menschen misst man nicht nach seinen Erfahrungen, sondern nach 

seiner Fähigkeit, Erfahrungen zu machen.“ 
Geroge Bernard Shaw 

Der nächste Winter kann kommen! (Fotos: Markus Hug, Bürgerrat) 

Seilbahn-Einsatz Holzenberg 



 

 
Datum Ersatzwahl Gemeinderat 12. Mai 2013 
Die Ersatzwahl für ein Mitglied des Gemeinde-
rates für den Rest der Amtsperiode vom 1. Juli 
2013 - 30. Juni 2016. findet am 12 Mai 2013 statt. 
Der Termin für die Nachwahl ist der 9. Juni 2013.  
Zur Wahl stellt sich Beatrix Probst, Hof Untere 
Rüti 213. Sowie Roland Recher 
Hauptstrasse 104. Herr Recher stellt sich in die-
sem Mitteilungsblatt vor. 
 
Haben Sie Interesse im Gemeinderat mitzuar-
beiten und die Entwicklung unseres Dorfes aktiv 
mitzugestalten? Dann melden Sie sich bei Ge-
meindeverwalter Lars Silfverberg, � 061 935 95 
92. Für Fragen zur Arbeit im Gemeinderat steht 
Ihnen jedes Mitglied des Gemeinderats gerne 
zur Verfügung. 
 
Vakanz Rechnungs- und Geschäftsprüfungs-
kommission 
In der Rechnungs- und Geschäftsprüfungs-
kommission (RGPK) ist nach wie vor 1 Sitz va-
kant. Die Ersatzwahl findet am Abstimmungs-
wochenende vom 12. Mai 2013 statt. Interes-
sierte melden sich bitte bei Gemeindeverwalter 
Lars Silfverberg, Tel. 061 935 95 92. Für Fragen 
steht auch der Präsident der RGPK, Thomas 
Büchel, Tel. 061 931 36 17, gerne zur Verfügung. 
 
Erwahrung Ersatzwahlen Planungskommission 
Der Gemeinderat hat die Wahl von Bernhard 
Gysin und Felix Buser in die Planungskommission 
für den Rest der Amtsperiode bis 30. Juni 2016 
erwahrt. Er freut sich auf kommende Zusam-
menarbeit und wünscht den beiden einen 
guten Start in der Kommission. 
 
Roger Kölliker Kontrolleur nächtliches Dauer-
parkieren auf öffentlichem Areal 
Herr Kölliker, hat per Anfang Jahr die Funktion 
des Kontrolleurs für das nächtliche Dauerparkie-
ren auf öffentlichem Areal übernommen. Wir 
wünschen Ihm bei der Erfüllung seines Amtes 
viel Erfolg.  
Zur Erinnerung: Das regelmässige Parkieren von 
Motorwagen mit einem Gesamtgewicht von 
bis zu 3,5 t über Nacht auf öffentlichen Strassen 
und Parkplätzen in der Gemeinde Ziefen be-

darf einer behördlichen Bewilligung. Regelmäs-
sig parkiert, wer sein Fahrzeug mehr als 2mal  
pro Woche über einen Zeitraum von 1 Monat 
nachts auf öffentlichem Grund abstellt. Die 
Gebühr für das nächtliche Dauerparkieren 
beträgt CHF 50.00 pro Monat. Eine Parkkarte ist 
auf der Gemeindeverwaltung zu lösen und gut 
sichtbar am Fahrzeug anzubringen. 
 
Rechnung 2012 Einwohnergemeinde 
Der Gemeinderat hat die Rechnung 2012 der 
Einwohnergemeinde zuhanden der Einwohner-
gemeindeversammlung und zur Prüfung durch 
die RGPK verabschiedet. Sie schliesst bei  
Aufwendungen von CHF 5'737'764.51 und Er-
trägen von CHF 5'919‘056.97 mit einem Ertrags-
überschuss von CHF 181'292.46 (Budget 2012: 
Aufwandüberschuss von CHF 946'430.00). Das 
bessere Resultat erklärt sich durch den Verkauf 
von Land durch die Gemeinde sowie durch 
höhere Steuereinnahmen.  
Ohne den Landverkauf würde der Aufwand-
überschuss rund CHF 473‘400.00 betragen. 
 
Herzliche Einladung zum Banntag 2013 
In unserer Gemeinde findet traditionsgemäss in 
ungeraden Jahren am Auffahrtstag (Donners-
tag, 9. Mai 2013) der kleine Bannumgang statt. 
Alle EinwohnerInnen und BürgerInnen, aber 
auch alle anderen Interessierten sind zur Teil-
nahme am Banntag herzlich eingeladen. Bitte 
beachten Sie das entsprechende Inserat in 
dieser Ausgabe. 
 
Bewilligung Veranstaltung im Wald -  
Ziefner Open Air Disco 
Der Gemeinderat hat einer weiteren Auflage 
der Ziefner Open Air Disco vom 21. Juni 2013 
zugestimmt. Der Anlass findet im Kreuzholz statt. 
In der Vergangenheit gab es nie Beanstan-
dungen bei diesem Anlass und der Gemeinde-
rat wünscht schon jetzt viel Wetterglück. 
 
Anschluss an die Mobile Jugendarbeit Liestal & 
Region 
Am 11. März hat Herr René Frei, Bereichsleiter 
Sicherheit/Soziales der Stadt Liestal die Mobile 
Jugendarbeit Liestal & Region vorgestellt. Die 
Mobile Jugendarbeit ist ein aufsuchendes, 

 

Schalterstunden Tag der Arbeit 
Die Gemeindeverwaltung ist wie folgt geschlossen: 

Mittwoch, 1. Mai 2013 (ganzer Tag) 

Bei Todesfällen ist Gemeindeverwalter-Stv. Andrea Rubitschung, 

Tel. 079 719 41 75 erreichbar.  



lebensweltorientiertes Unterstützungs-, Be-
gleitungs- und Beratungsangebot der ausser-
schulischen Jugendförderung. Sie basiert auf 
Beziehungsaufbau, durch Streetworker. Diese 
suchen junge Menschen in deren Aufenthalts-
räumen auf. Sie respektieren die von den Ju-
gendlichen gewählten Cliquen-Strukturen. Die 
Mobile Jugendarbeit ist Teil der Prävention. 
Ziefen wird sich ab dem 1. Januar 2014 der 
Mobilen Jugendarbeit Liestal & Region an-
schliessen profitiert jedoch bereits per sofort 
von deren Dienstleistungen. 
 
Ferienjobs Gemeinde Ziefen in den  
Sommerferien 2013 
In den Sommerferien werden je zwei Ferienjobs 
(à 1 Woche) bei Gemeindewegmacher Ste-
phan Dürr und Hauswart René Gerber verge-
ben. Bei Hauswart René Gerber gibt es zwei 
Ferienjobs in der Woche vom 1. - 5. Juli 2013, 
bei Gemeindewegmacher Stephan Dürr je 
einen Ferienjob in den zwei Sommerferienwo-
chen vom 1. - 12. Juli 2013. Das Mindestalter 
beträgt 14 Jahre, der Stundenlohn beträgt CHF 
15.00. Interessierte Personen melden sich bitte 
bei Gemeindeverwalter Lars Silfverberg, Telefon 
061 935 95 92. Die Ferienjobs werden in der 
Reihenfolge der Anmeldung vergeben. 
 
Zweckverband WRZ – Rechnung 2012 
Der Zweckverband Wasseraufbereitung  
Reigoldswil-Ziefen legt dem Gemeinderat die 
Rechnung 2012 vor. Der Betriebsaufwand be-
trägt CHF 382'995.35 (2010: CHF 375'368.35). von 
Ziefen wurden bei der WRZ 106‘735 m³ Wasser 
zu einem Ankaufspreis von CHF 1.738 pro m³ 
bezogen. Die WRZ-Rechnung wurde von je  
einem Mitglied der RPK Reigoldswil und der 
RGPK Ziefen revidiert. Die Rechnung 2012 wird 
an der Einwohnergemeindeversammlung vom 
11. Juni 2013 zur Kenntnisnahme vorgelegt. 

 
Spielen in Wiesen 
Das schöne Wetter lädt zum Verweilen und 
Spielen im Freien ein. Bei dieser Gelegenheit 
bitten wir die Eltern ihre Kinder zu informieren, 
dass im hohen Gras nicht gespielt werden soll. 
Die Bauern sind dankbar dafür. 
 
Tageskarten Gemeinden -  
Abrechnung 1. Quartal 2013 
Die Statistik der Tageskarten des 1. Quartals 
2013 zeigt eine Auslastung von 93.4%. D.h. in 
diesen 3 Monaten wurden 12 Tageskarten nicht  
verkauft (2012: 95.6%). Mit der Tageskarte  
Gemeinde kann am jeweiligen Tag das Stre-
ckennetz der SBB, vieler Privatbahnen und 
Schifffahrtsgesellschaften genutzt werden.  
 
Achtung – junge Rehe, Hasen und Vögel 
Gemäss § 3 des Reglements über die Hunde-
haltung dürfen Hunde nicht unbeaufsichtigt 
laufen gelassen werden. Die HundehalterInnen 
haben dafür zu sorgen, dass weder Kulturland 
beeinträchtigt wird, noch die Anliegen des 
Wildschutzes verletzt werden. Während der 
Hauptsetz- und Brutzeit (April-Juli) sind alle 
Hunde im Wald und an Waldsäumen an der 
Leine zu führen. 
 
Geschwindigkeitskontrolle der Polizei BL,  
Verkehrssicherheit im Februar 2013 
Hauptstrasse Bubendorf Richtung Reigoldswil, 
07. März 2013, 09:42 bis 10:57 Uhr gemessene 
Fahrzeuge 295, Übertretungen 1 (= 0.3%) 
Reigoldswilerstrasse Bubendorf Richtung Rei-
goldswil, 19. März 2013, 14:18 bis 15:33 Uhr ge-
messene Fahrzeuge 191, Übertretungen 17  
(= 8.9%) 
 

 
 

Ersatzwahlen Regierungsrat 

 Nussbaumer Eric Weber Thomas Andere 

Ziefen 242 209 1 

Basel-Landschaft 32176 36‘797 359 

 

 

 
 

 
 

 Fundbüro 

 gefunden: Trottinett 
 Fundort: Baumgartenweg  
 abzuholen: Gemeindeverwaltung  



 

 

 
 Wahlbüro Ziefen 

 
 

 

 
Informationen des Wahlbüros 
 
Am 12. Mai 2013 und am 9. Juni 2013 - also in wenigen Wochen - sind bereits wieder Wahlen und Abstim-
mungen. Wir bitten die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger daher, beim Ausfüllen des Stimm-Materials auf 
folgende Punkte zu achten: 
 

• Denken Sie daran, den Stimmrechtsausweis bei schriftlicher Stimmabgabe zu unterschreiben. 
 

• und so ins Couvert zu legen, dass die Adresse der Gemeindeverwaltung sowie Ihre Unterschrift im 
 Brieffenster sichtbar sind. 
 

•  Stimmzettel nicht kleiner falzen als bereits perforiert 
 

• Bei brieflicher Stimmabgabe muss das Stimmcouvert bis 17.00 Uhr des Tages vor dem Abstimmungs- 
 oder Wahltag bei der Gemeindeverwaltung eintreffen (d.h. Samstag, 11. Mai 2013, 17.00 Uhr; bzw. 
 Samstag, 8. Juni 2013, 17.00 Uhr). 
 

Abstimmungen mit Initiative und Gegenvorschlag 
Stimmen Sie zu Initiative je mit JA oder NEIN. Bei der Stichfrage, kreuzen Sie dann an ob Sie - falls Initiative 
und Gegenvorschlag angenommen sind - lieber die Initiative oder den Gegenvorschlag möchten. Auf keinen 
Fall die Stichfrage mit JA oder NEIN beantworten. 
 

Wahlen 
Bei Wahlen im Kanton ist grundsätzlich jede Einwohnerin und jeder Einwohner des Kantons mit Schweizer 
Bürgerrecht wählbar. Das gleiche gilt analog bei Wahlen in der Gemeinde; d.h. jede Einwohnerin und jeder 
Einwohner mit Schweizer Bürgerrecht ist wählbar. Leere Wahlzettel werden nicht zum absoluten Mehr ge-
zählt, d.h. sie sind ungültig. Schreiben Sie irgendeine wählbare Person auf Ihren Wahlzettel, dann ist diese 
Stimme gültig und erhöht das absolute Mehr. 
 
Im Namen des Wahlbüros Ziefen 
Beat Thommen, Präsident 

Abstimmungen und  
Wahlen 

12. Mai 2013 

 

Kommunale Wahlen 
 

 

- Ersatzwahl eines Mitglieds in den Gemeinderat Ziefen für den Rest der Amts- 
 periode vom 1. Juli 2013 bis 30. Juni 2016. Zur Wahl stellt sich zur Verfügung: 
 Beatrix Probst, Hof Untere Rüti 213 
 Roland Recher, Hauptstrasse 104 
 

 ���� weitere Kandidaturen sind der Gemeindeverwaltung zu melden! 
 

- Ersatzwahl von einem Mitglied in die Rechnungs- und Geschäftsprüfungs-
 kommission Ziefen für den Rest der Amtsperiode bis 30. Juni 2016 

 
Stimmrechtsausweise 
In der Broschüre Politische Rechte ist unter § 4 festgehalten: die Gemeinde hat 
allen Stimmberechtigten spätestens drei und frühestens vier Wochen vor dem 
Abstimmungstag bzw. spätestens bis zum zehnten Tag vor dem Wahltag einen 
Stimmrechtsausweis zuzustellen. Wer den Stimmrechtsausweis nicht erhalten hat, 
muss diesen bis zum fünften Vortag vor der Abstimmung/Wahl auf der Gemein-
dekanzlei verlangen.  

Bei brieflicher Stimmabgabe bitte beachten: 
Anleitung auf der Rückseite des Stimmrechtsausweises unbedingt beachten 
Der Stimmrechtsausweis muss auf der Vorderseite unterschrieben werden 
 

Das Stimmrecht-Couvert inkl. Stimmrechtsausweis (Einlegekarte) muss bis 
spätestens  

Samstag, 11. Mai 2013, 17.00 Uhr 
bei der Gemeindeverwaltung eintreffen. 
 



 

�
 
Aufgrund wiederkehrender Anfragen betreffend 
Anpflanzungen, Grenzabständen etc. verweisen 
wir gerne auf nachfolgenden Auszug: 

 

Gesetz über die Einführung des Zivilgesetzbuches (EG ZGB) 
 
Sechster Teil: Sachenrecht 
 
C. Nachbarrecht 
 
§ 128 Grabungen und Bauten 
In Bezug auf Grabungen, Aufschüttungen und Bauten sind die Vorschriften des Raumplanungs- und Bauge-
setzes vom 8. Januar 1998(31) anzuwenden. 
 
§ 129 Nachbarliche Zutrittsrechte 
1 Die Nachbarschaft hat das Betreten oder die vorübergehende Benützung ihres Grundstückes zu dulden, 
soweit es für die Errichtung oder den Unterhalt von Bauten, Einfriedigungen und anderen Anlagen längs der 
Grenze unumgänglich ist. 
2 Ebenso darf für den Unterhalt oder die Reinigung von Zisternen, Brunnen, Leitungen und dergleichen das 
Leitungsgelände vorübergehend betreten oder benützt werden. 
3 Wer ein solches Recht ausüben will, muss der Nachbarschaft oder der Eigentümerschaft des Leitungsge-
ländes sein Vorhaben rechtzeitig und gehörig anzeigen und einen allfälligen Schaden ersetzen. 
 
§ 130 Einfriedungen 
1 Grünhecken dürfen gegen den Willen der nachbarlichen Grundeigentümerschaft nicht näher als sechzig 
Zentimeter von der Grenze und nicht höher als ihre dreifache Distanz von derselben gehalten werden. 
2 Für andere Einfriedungen gelten die Bestimmungen des Raumplanungs- und Baugesetzes vom 8. Januar 
1998(32) (RBG). 
 
§ 131 Pflanzen 
1 Zwergobstbäume, andere Gartenbäume, Ziersträucher, kleine Zierbäume sowie Reben dürfen nicht näher 
als einen halben Meter von der Nachbargrenze entfernt gepflanzt werden. 
2 Einzelne Waldbäume, grosse Zierbäume (wie Pappeln, Kastanienbäume und dergleichen), sowie Nuss-
bäume dürfen auf öffentlichen Plätzen und in privaten Gartenanlagen um Wohnhäuser nicht näher als sechs 
Meter von der Nachbargrenze entfernt gepflanzt werden. 
3 Obstbäume (Äpfel, Birnen, Kirschen usw.) dürfen in offenem Land und gegenüber Reben nicht näher als 
sechs Meter, in offenen Baumgärten und Pflanzplätzen nicht näher als zwei Meter von der Nachbargrenze 
entfernt gepflanzt werden. 
4 Überragende Äste und eindringende Wurzeln fruchttragender Bäume hat die Nachbarschaft, soweit sie 
dadurch in der Benützung ihres Landes nicht gehindert wird, zu dulden. Sie hat aber ein Recht auf die an 
den überragenden Ästen wachsenden Früchte (Anries). 
 
§ 132 Wald 
1 Soweit Wald an Wald grenzt, ist die Marchlinie auf einen halben Meter nach jeder Seite hin offen zu halten. 
Dieser Abstand gilt auch für Neuanpflanzungen von Wald gegenüber bestehendem Wald einer anderen 
Eigentümerschaft. 
2 Soweit Wald an Kulturland grenzt, ist für neue Waldanlagen auf bisher landwirtschaftlich genutztem Boden 
ein Abstand von sechs Metern von den Nachbargrundstücken, gegenüber Reben ein solcher von zehn Me-
tern einzuhalten. 
 
§ 133 Abweichende Vereinbarungen, Klage auf Beseitigung 
1 Im Einverständnis mit der Nachbarschaft kann von den Abstandsvorschriften gemäss § 130 und § 131 die-
ses Gesetzes abgewichen werden. Diese Vereinbarungen bedürfen zur Gültigkeit der öffentlichen Beurkun-
dung und der Eintragung als Dienstbarkeit im Grundbuch. 



2 Klagen auf Beseitigung bzw. Zurücksetzung von neu gepflanzten Bäumen können nur während zehn Jah-
ren seit der Pflanzung angehoben werden. 
 
§ 134 Bäume längs öffentlicher Strassen und Plätze 
1 Gegenüber Kantons- und Gemeindestrassen soll die Entfernung der Bäume vier Meter vom Strassenrand 
betragen; Ausnahmen können durch die Bau- und Umweltschutzdirektion bzw. durch den Gemeinderat 
gestattet werden. Der Strassenverkehr darf in keiner Weise beeinträchtigt werden. 
2 Kanton und Gemeinden sind berechtigt, öffentlichen Strassen und Plätzen entlang Bäume zu pflanzen, 
auch wenn die in § 131 und § 132 dieses Gesetzes vorgeschriebenen Abstände von den Nachbargrundstü-
cken nicht vorhanden sind. 
 
§ 135 Fahr- und Wenderecht für landwirtschaftliche Maschinen 
1 Sofern es aufgrund der örtlichen Situation notwendig ist, ist es auf offenem Feld für die landwirtschaftliche 
Bewirtschaftung (pflügen, säen, ernten usw.) gestattet, das anstossende Grundstück auf der Längsseite mit 
landwirtschaftlichen Maschinen zu befahren und mit diesen an der Schmalseite des Nachbargrundstücks auf 
einem Abschnitt bis zu dreieinhalb Meter zu wenden. 
2 Dieses Fahr- und Wenderecht ist in einer Weise und zu einer Zeit auszuüben, dass möglichst wenig 
Schaden entsteht. 
 
§ 136 Winterweg 
1 Das Winterwegrecht besteht, wenn nicht besondere Verträge etwas Abweichendes festsetzen, von Mitte 
November bis Mitte März. 
2 Es ist in einer Weise und zu einer Zeit auszuüben, dass möglichst wenig Schaden entsteht. 
 
Fragen? 
 
Diese beantworten Ihnen gerne: 
 

• Gemeinderat Tschopp Thomas, ℡ 061 262 20 88 
 

• Gemeindeverwalter Lars Silfverberg, ℡ 061 935 95 92 
 
 

Rasenmähen über die Mittagszeit oder am späten Abend /  
Mottfeuer im Siedlungsgebiet 
 
Immer wieder wird der Gemeinderat gebeten, bei Einwohnerinnen und Einwohnern zu intervenie-
ren, welche ihren Rasen über die Mittagszeit oder am späten Abend mähen. Die Gemeinde Ziefen 
hat bisher kein Polizeireglement, in welchem z.B. die Zeiten für das Rasenmähen geregelt werden 
könnten. Der Gemeinderat möchte auch kein solches Reglement vorlegen, da er der Meinung ist, 
dass der gesunde Menschenverstand und die Rücksichtnahme auf den Nachbarn nicht durch ein 
Reglement erzwungen werden kann. Deshalb der Aufruf an alle Einwohnerinnen und Einwohner: 
Nehmen Sie bitte Rücksicht auf Ihre Nachbarn und verzichten Sie auf das Rasenmähen während 
der Mittagszeit (12.00 – 13.30 Uhr) oder am späten Abend  und wenn jemand trotzdem seinen Ra-
sen zu einer „unmöglichen“ Zeit schneidet, nehmen Sie bitte mit dem Nachbarn bzw. der Nachba-
rin Kontakt auf und teilen Sie Ihr Missfallen direkt und höflich mit. Vielleicht war sich 
der Nachbar über die unerwünschte Störung gar nicht bewusst. 
 
Betreffend Verbrennen von Abfällen wird darauf hingewiesen, dass gemäss § 20 
der Verordnung zum Umweltschutzgesetz keine organischen Abfälle im Siedlungs-
gebiet verbrannt werden dürfen. Darunter fallen auch Holzabfälle, Baumschnitt 
etc. 

 
 



 

 

Welcher Arzt hat Dienst? 
 
Rufen Sie zuerst Ihre Hausärztin oder Ihren Hausarzt über die Praxisnummer an.  
Falls sie/er nicht erreichbar ist, können Sie über die medizinische Notrufzentrale Basel, Telefon 
061 261 15 15, mit dem Notartzverbunden werden.  
 
Sie erhalten über diese Auskunftsstelle auch die Nummer des Notfall-Zahnarztes und 
der Notfall-Apotheke. 
 
Der Verein für Ärztinnen und Ärzte beider Frenkentäler (VaeF) betreibt eine Website 
(www.vaef.ch), welche interessante Informationen anbietet. Sie bietet auch die Mög-
lichkeit zur Kontaktaufnahme mit den Ärztinnen und Ärzten und soll zu einem Forum für 
Gesundheitsbelange im Bezirk Waldenburg werden.  
 

 

SBB Tageskarten Gemeinde 
 

Die Gemeinde Ziefen bietet zwei unpersönliche SBB - Generalabonnemente 
(Tageskarten-Gemeinde) der zweiten Klasse an. Die Tageskarte ermöglicht die freie 
Fahrt auf allen Strecken der SBB, RhB, Städtischen Verkehrsbetriebe und Postautos 
sowie den meisten konzessionierten Privatbahnen und vielen Schiffsbetrieben der 
Schweiz.  

Reservationen werden frühestens 90 Tage (Auswärtige 14 Tage) vor dem Reisedatum 
entgegengenommen. Sie können telefonisch, am Schalter oder online via Internet 
(www.ziefen.ch) erfolgen. 

Die Tageskarten Gemeinde können ausschliesslich am Schalter der Gemeindeverwaltung be-
zogen werden. Eine Zustellung der Tageskarten per Post ist nicht möglich. Es können pro Bestellung 
Tageskarten für maximal 2 aufeinander folgende Tage erworben werden.  

Ein Umtausch der gekauften Tageskarten oder eine Rückerstattung des Kaufpreises ist aus-
geschlossen. Für reservierte, aber nicht bezogene oder benutzte Tageskarten ist der volle Preis zu 
entrichten. 

Pro Tageskarte und Benützungstag wird eine Gebühr von CHF 35.00 (Auswärtige  
CHF 45.00) erhoben. Der Betrag ist beim Bezug der Karte bar am Schalter zu-
entrichten. 

Bitte beachten Sie, dass wir nur über 2 Karten pro Tag verfügen. Somit gilt  
"Dr Gschnäller isch dr Gschwinder".  
 

 

Jagdstatistik Jagdrevier Ziefen 01.04.2012 - 31.03.2013 
 
Erlegtes Wild Im Strassenverkehr überfahrenes Wild 
12 Rehböcke 2 Rehböcke 
07 Rehgeissen 2 Rehgeissen 
14 Wildschweine 3 Rehkitze 
24 Füchse  6 Füchse 
11 Dachse 5 Dachse 
 01 Marder 1 Marder 
 
Durch Landwirtschaft vermähtes Wild 
2 Rehkitze 
 
Unbestimmte Todesursache 
4  Rehe 
1  Fuchs 



 

Handänderungsanzeigen 
  

Ziefen  21. März 2013 
Vermächtnis. Parz. 820: 3148 m², Acker "Dürrenacker". Veräusserin in GE: Erbengemeinschaft Caveng Johann Gaudenz 
(Schaub Anna Katharina, Baden; Blumenthal Eva Johanna, Scharans; Rudin Francine Liliane, Basel; Evangelische Kirchge-
meinde Scharans-Fürstenau), Eigentum seit 13.2.2013. Erwerber: Rudin Urs Paul, Rümlingen Vermächtnis. Parz. 825: 3655 m², 
Matte, Weg "Dürrenacker". Veräusserin in GE: Erbengemeinschaft Caveng Johann Gaudenz (Schaub Anna Katharina, 
Baden; Blumenthal Eva Johanna, Scharans; Rudin Francine Liliane, Basel; Evangelische Kirchgemeinde Scharans-
Fürstenau), Eigentum seit 13.2.2013. Erwerber: Rudin Hans Jörg, Basel 
 
Schenkung. Parz. 2380: 491 m², Acker, Wiese, Weide "Hintermatt". Veräusserer: Recher Bruno Rudolf, Ziefen, Eigentum seit 
2.7.1998. Erwerber: Recher Rolf, Ziefen 
 
Kauf. Parz. 1859: 1717 m², Acker, Wiese, Weide "Sevogel". Veräusserin in GE: Erbengemeinschaft Alder-Graf Philipp (Alder 
Claudius Philipp, Liestal; Staub-Alder Salome Elisabeth, Binningen; Baumann-Alder Monica Johanna, Liestal; Alder Dominik, 
Thônex), Eigentum seit 21.5.1946. Erwerberin zu GE: Einf. Gesellschaft 530 OR (Hutmacher Stefan, Ziefen; Thorner Hutmacher 
Alina, Ziefen) 
 
 Grundbuchamt Liestal 
 

Mutationen Einwohnerkontrolle / Zivilstandsnachrichten 

Zuzüge* 

Taccogna, Steve und Taccogna, Sabrina mit Giuliano und Alessia, Untere Eienstrasse 54 
Steinbeisser, Fabienne, Steinenbühl 39 
 
 

Wegzüge* 

Schwob, Tobias, Hauptstrasse 170 
Scherzinger, Patrik, Kirchgasse 28 
 

 

Todesfälle* 

21. Februar Tgetgel-Augustin, Agnes 
 Alters- und Pflegeheim Moosmatt, Reigoldswil 

 

27. März  Recher, Andreas 
 Hauptstrasse 92, Ziefen 

 

08. April Bollinger-Hediger, Julie 
 Alters- und Pflegeheim Moosmatt, Reigoldswil 
 

  

Geburten* 

18. Februar Tanner, Sophia Julia 
 Untere Eienstrasse 5 

 Tochter des Tanner, Patrick und der Tanner, Barbara 

 

11. März de Ruiter, Moritz  
 Steinenbühl 52 

 Sohn des de Ruiter, Johannes und der de Ruiter, Monika 

 

08. April Gächter, Gino 
 Hauptstrasse 130 

 Sohn des Vögeli, Pascal und der Gächter, Muriel 
 

Gemäss Datenschutzgesetz ist die Gemeinde verpflichtet, die Zustimmung zur Publikation einzuholen. Bitte beachten Sie deshalb, 
dass wir die Wünsche zur Nichtpublikation entsprechend berücksichtigen. 



 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
   

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Baugesuche 
 

Baugesuch Nr. 0502/2013 
Gesuchsteller: Senn Martin, Steinenbühl 39a, 4417 Ziefen 
Projekt: Gartenstützmauer mit Aussentreppe und Parkplatz, Parz. 1972, Steinenbühl 39a, 4417 Ziefen  
Projektverfasser: Eichholzer Architekten, Hauptstrasse 24, 4425 Titterten 

 
 

Baugesuch Nr. 0629/2013 
Gesuchsteller: Rubitschung Basil, Hauptstrasse 76, 4432 Lamenberg 
Projekt: Einfamilienhaus, Parz. 47, Hauptstrasse, 4417 Ziefen  
Projektverfasser: Schweizer Werner Architektur GmbH, Mittelbiel 5, 4418 Reigoldswil 
 
 

Kleinbautengesuch Nr. 05/2013 
Gesuchsteller: Sollberger Daniel und Nadja, Untere Eienstrasse 8, 4417 Ziefen 
Projekt: Garten- / Gerätehaus, Parzelle 2221, Untere Eienstrasse 8, Ziefen 
Projektverfasser: Gesuchsteller/in 
 
Kleinbautengesuch Nr. 06/2013 
Gesuchsteller: Kölliker-Wahl Roger und Fabienne, Rebgasse 23, 4417 Ziefen 
Projekt: Gartenhaus / Elementhaus mit Firstdach und Fenster, Parzelle 1849, Rebgasse 23, Ziefen 
Projektverfasser: Gesuchsteller/in 

Baubewilligung  
 

Baugesuch Nr. 0121/2013 
Gesuchsteller: Castelli-Bühlmann Francesco und Michelle, Grubenackerweg 4, 4417 Ziefen 
Projekt: Einfamilienhaus, Parzelle 2500, Untere Fürhäupten 6, 4417 Ziefen 
Projektverfasser: GGS AG Holzbau Spenglerei, Chapfweg 4, 4460 Gelterkinden 

 
 

Baugesuch Nr. 2228/2012 
Gesuchsteller: DOMUS vivendi, Bärenmattenstrasse 10, 4434 Hölstein 
Projekt: Einfamilienhaus mit Carport, Parzelle 2445, Hintermattstrasse, 4417 Ziefen 
Projektverfasser: Gesuchsteller 

 
Die Feuerstellen in unserem Wald sind eine feine Sache und wir 
freuen uns, wenn diese rege benützt werden. 
 
Bitte hinterlassen Sie die Rastplätze und Feuerstellen so, wie Sie 
sie anzutreffen wünschen: Sauber 
 
Besten Dank! 
 
Widerhandlungen gegen die Bestimmungen des Abfall-
reglements der Gemeinde werden durch den Gemeinderat mit 
Busse bestraft.  



 
 

 

Veranstaltungskalender 
Angaben ohne Gewähr 

 

Wir bieten Ziefner Vereinen/Gruppen die Möglichkeit, ihre Veranstaltungen für die nächsten Monate, d.h. im Voraus im Mitteilungsblatt der 
Gemeinde zu publizieren. Ihren Text (1-Zeiler wie unten) reichen Sie bitte laufend schriftlich zuhanden der Redaktion Mitteilungsblatt ein. 

 

Sa 27. April 10.00 – 17.00 Uhr Sommer-Mode-Verkauf, Modeagentur Imhof Hauptstrasse 92 
Mo 29. April  08.30 – 11.30 Uhr Mai-Verkauf 2013, Frauenverein Cheesiplatz Ziefen 
Di 30. April  09.00 – 10.00 Uhr Muki-Turnen, Frauenriege Kleine Turnhalle 
Di 30. April 10.00 – 11.00 Uhr Muki-Treff, Frauenverein Primarschulhaus 

(2. Stock) 
Di 30. April  08.30 – 11.30 Uhr Mai-Verkauf 2013, Frauenverein Cheesiplatz Ziefen 
Mi 01. Mai ab 17.00 Uhr Brunnen-Apéro, Verein für Heimatpflege Mühleplatz 
Do 02. Mai  08.30 – 11.30 Uhr Mai-Verkauf 2013, Frauenverein Cheesiplatz Ziefen 
Fr 03. Mai ab 11.00 Uhr Brotverkauf, Bachhüslifrauen Bachhüsli 
Fr 03. Mai 09.30 – 11.30 Uhr Mütter- und Väterberatung Primarschulhaus 

(2. Stock) 
Fr 03. Mai  08.30 – 11.30 Uhr Mai-Verkauf 2013, Frauenverein Cheesiplatz Ziefen 
Sa 04. Mai  08.30 – 11.30 Uhr Mai-Verkauf 2013, Frauenverein Cheesiplatz Ziefen 
So 05. Mai  14.00 – 17.00 Uhr Dorfmuseum geöffnet Dorfmuseum 
Di 07. Mai  09.00 – 10.00 Uhr Muki-Turnen, Frauenriege Kleine Turnhalle 
Di 07. Mai 10.00 – 11.00 Uhr Muki-Treff, Frauenverein Primarschulhaus 

(2. Stock) 
Di 07. Mai ab 12.00 Uhr Mittagstisch, Frauenverein Mehrzweckraum 
Mi 08. Mai 19.00 – 20.30 Uhr Informationsabend Wohnen im Alter Gemeindesaal 

Lupsingen 
Do 09. Mai  Kleiner Banntag, Bürgerrat  
Fr 10. Mai ab 09.00 Uhr Putztag, Schützengesellschaft Ziefen  Schützenhaus 
Di 14. Mai 09.00 – 10.00 Uhr Muki-Turnen, Frauenriege Kleine Turnhalle 
Di 14. Mai 10.00 – 11.00 Uhr Muki-Treff, Frauenverein Primarschulhaus 

(2. Stock) 
Sa 18. Mai 08.00 – 12.00 Uhr Gruppenmeisterschaft Bezirk, Schützengesell-

schaft Ziefen 
Sichtern, Liestal 

Di 21. Mai 09.00 – 10.00 Uhr Muki-Turnen, Frauenriege Kleine Turnhalle 
Di 21. Mai 10.00 – 11.00 Uhr Muki-Treff, Frauenverein Primarschulhaus 

(2. Stock) 
Di 21. Mai ab 12.00 Uhr Mittagstisch, Frauenverein Mehrzweckraum 
Sa 25. Mai   Maimarkt Reigoldswil 
So 26. Mai  Maimarkt Reigoldswil 
Mo 27. Mai 18.00 – 21.00 Uhr Kunstausstellung, Schule Ziefen Mehrzweckraum 
Di 28. Mai  09.00 – 10.00 Uhr Muki-Turnen, Frauenriege Kleine Turnhalle 
Di 28. Mai 10.00 – 11.00 Uhr Muki-Treff, Frauenverein Primarschulhaus 

(2. Stock) 
Di 28. Mai 20.00 – 21.00 Uhr Informationsabend zum Thema Neophyten Gemeindesaal 

Lupsingen 
Fr 31. Mai  Feldschiessen Sichtern, Liestal 
Sa 01. Juni  Feldschiessen Sichtern, Liestal 
So 02. Juni  Feldschiessen Sichtern, Liestal 
So 02. Juni   14.00 – 17.00 Uhr Dorfmuseum geöffnet Dorfmuseum 
Di 04. Juni  09.00 – 10.00 Uhr Muki-Turnen, Frauenriege Kleine Turnhalle 
Di 04. Juni 10.00 – 11.00 Uhr Muki-Treff, Frauenverein Primarschulhaus 

(2. Stock) 
Di 04. Juni ab 12.00 Uhr Mittagstisch, Frauenverein Mehrzweckraum 
Di 04. Juni  Regio-Übung, Samariterverein Ziefen  Bubendorf 
Fr 07. Juni  ab 11.00 Uhr Brotverkauf, Bachhüslifrauen Bachhüsli 
Fr 07. Juni 18.00 – 19.30 Uhr Obligatorische Übung Schützenhaus 
Sa 08. Juni  Gruppenmeisterschaft Kanton Sichtern, Liestal 
Schulferien   

29.06.2013 – 11.08.2013 Sommerferien  

28.09.2013 – 13.10.2013 Herbstferien 



 

Kontaktstelle: Gemeindeverwaltung Ziefen    061 935 95 95 
 

Dienste für Seniorinnen und Senioren in Ziefen 
(Dienste in alphabetischer Reihenfolge) 

 

Dienste Name Telefon 
 

Notrufe   

Allgemein    112 
Die Dargebotene Hand  143 
Feuerwehr   118 
Polizei  117 
Sanität  144 
 

Ablaufentstopfung Marquis AG, Tenniken 0800 32 12 22 
 24-Stunden-Notfallservice 
 

Ärztlicher Notfalldienst  061 261 15 15 
 

Altersfürsorge Pro Senectute BL, Liestal 061 927 92 33 
 

Altersnachmittage, Roland Stutz, Ziefen 061 931 25 42 
Altersferien, Ausflüge  

 
Apotheken Bubendorf H.J. + U. Studer-Schweizer 061 935 90 00 
 U. + K. Gmünder 061 921 80 90 
 

Arzt Dres. E. Riesen / M. Grehn, Ziefen 061 931 17 05 
  
 

Beratung, Unterstützung Blaues Kreuz BL 061 901 77 66 
 Geschäftsstelle Liestal 
 

Beratung, Unterstützung Pro Senectute beider Basel, 061 206 44 22 
und Hilfe zu Hause Regionalstelle Liestal 
 

Dorfladen Cheesi Ziefen 061 931 10 95 
 Maxi, Ziefen 061 931 40 42 
 

Drogerie P. Heiniger, Reigoldswil 061 941 14 53 

 

Ergänzungsleistung Gemeindeverwaltung Ziefen 061 935 95 95 
 
 

Fusspflege Uschi Lieser, Bubendorf 079 469 20 43 
 Marceline Strub, Lupsingen 061 911 12 22 
 (Hausbesuch möglich) 
 Pia Stadelmann, Bubendorf 061 931 31 33 
 (Hausbesuch möglich) 



 

Gem.Präsidentin Soziales Christine Brander 061 931 11 26 
Kantonsspital Liestal 061 925 25 25 
 Bruderholz 061 436 36 36 
 

Kirchen Reformiertes Pfarramt, Ziefen 061 931 17 10 
 Röm-Kath. Pfarramt, Liestal 061 927 93 50 
 
Komplementärtherapie Claire-Lise Spinnler 061 931 23 29 
(Massage etc.) 
 
Komplementärtherapie Viano Luzia  079 464 00 04 
& Ernährungsberatung 
 

Mahlzeitendienst Alters- und Pflegeheim 061 945 95 22 
 Moosmatt, Reigoldswil  
 

Mittagstisch Frauenverein Mares Buser 061 931 33 42 

 

Nähgruppe Schäfer Gabriele, Ziefen 061 931 32 10 
 

Pflege und Betreuung Rotes Kreuz BL, Liestal 061 905 82 01 
von Betagten Zentrale – Notruf 061 905 82 00 
 

Psychologische Beratung Claire-Lise Spinnler 061 931 23 29 
 
Psychosomatische Energetik Viano Luzia  079 464 00 04 
 
Physiotherapie Anja Jeker 077 466 88 69 
 
 

Schlüsselservice SOS Tag + Nacht, Liestal 061 922 10 90 
 Pikett 079 644 26 19 
 

Spitex Spitex Regio Liestal 061 926 60 90 
 Stützpunkt Reigoldswil 
 

Verein der Senioren Ruth Franz, Präsidentin 061 941 20 23 
Reigoldswil + Umgebung Beatrice Hug, Ortsbetreuerin 061 931 34 03 
 

Wasch- und Bügelservice Frau H. Rutschmann 061 971 32 00 
 Bubendorf 
 

Die Dienstleistungen 
- Begleitete Spaziergänge  
- Fahrdienst (Einkaufen/Begleiten) 
- Gartenarbeiten *) 
- Putzen 
- Steuererklärungen 
- Vorlesen 
 

sind über die Gemeindeverwaltung Ziefen zu beantragen. 061 935 95 95 
 

*) Für diese Angebote suchen wir noch DienstleisterInnen.  
    Bitte melden sie sich bei Gemeindepräsidentin Christine Brander.061 931 11 26 
    Danke.



 



 

 



 



 

 
 
 



 



 



 



 



 



 



 



 



 

 



 

 

 

 



 



 



 



 



 



 



 

 



 



 



 



 



 



 

  

Am Freitag,  

3. Mai 2013, ab 11 Uhr, 

wird wieder Holzofenbrot 

beim Bachhüsli verkauft. 

 
     Bachhüsligruppe 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 
 

 



 



 

        

 
 



 

   
 

  

 



  
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 
  



 

 
 

 
 



 
 
  
 
 
 
 
 

 
 

 
 

   
 
   


